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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Druckaufträge (Stand 01/2020) 

1. Geltungsbereich: (1.1) Diese AGB gelten uneingeschränkt für alle Angebote, Leistungen und Lieferungen
der Russmedia Verlag GmbH (nachstehend kurz „R.Mv'') im Zusammenhang mit Zeitungsdruck und sonstigen
Druckerzeugnissen. (1.2) Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers
(nachstehend kurz „AG") werden nicht Vertragsbestandteil.

2. Preise und Leistung. (2.1) Die im Angebot von RMV genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass
die der Angebotsabgabe zugrundegelegten Auftragsdaten vollständig sind und unverändert bleiben. (2.2) Wenn
im Auftrag des AG gegenüber dem Angebot Änderungen enthalten sind, werden diese erst nach schriftlicher
Bestätigung seitens RMV wirksam. (2.3) In den angebotenen Preisen ist nur die einfache Verpackung (kein

Wetterschutz sowie kein Schutz gegen Beschädigung) der Druckerzeugnisse enthalten. Soweit nichts Gegenteiliges
vereinbart wurde, gelten die angebotenen Preise ab Werk. (2.4) Alle auftragsbezogenen Materialien wie Papier,
Farbe, Platten usw. werden zu Tagespreisen kalkuliert. Eine Erhöhung der Materialpreise nach
Angebotserstellung berechtigt RMV, dem AG die aus der Materialpreiserhöhung resultierenden Mehrkosten in
Rechnung zu stellen. (2.5) Überschreitungen des angebotenen Preises, die durch nachträgliche Änderungen des
AG bewirkt werden, gelten als vom AG genehmigt. (2.6) Korrekturabzüge werden dem AG nur auf
ausdrückliches Verlangen vorgelegt. Sofern Korrekturabzüge vorgelegt werden, ist der AG verpflichtet, diese
unverzüglich zu prüfen und zu genehmigen. Erfolgt keine Rückmeldung durch den AG binnen 24 Stunden, so
gilt der Korrekturabzug automatisch als genehmigt. (2.7) Die Kosten für angeforderte Muster- und Probedrucke
trägt der AG.

3. Rechnungslegung. (3.1) RMV fakturiert ihre Leistungen mit dem Tage, an dem sie - auch teilweise -
liefert oder die Ware für den AG zum Abruf bereithält. (3.2) Der Rechnungsbetrag kann vom Bestellpreis
abweichen, wenn Mehraufwände gegenüber der Berechnungsbasis eingetreten sind oder wenn nach
Auftragserteilung Änderungen mit Einverständnis des AG durchgeführt wurden.

4. Fälligkeit und Zahlungsverzug. (4.1) Die Zahlung ist sofort nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug
fällig. (4.2) Wurde zwischen RMV und dem AG eine Vorauszahlung vereinbart, so besteht vor Leistung dieser
Vorauszahlung für RMV keine Verpflichtung zur Auftragsausführung. Allenfalls daraus entstehende weitere
Folgen (z. B. Nichteinhaltung der Lieferfrist) gehen zu Lasten des AG. (4.3) Der AG kann nur mit rechtskräftig
festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. (4.4) Bei Zahlungsverzug hat RMV das Recht, die bereits
hergestellte Ware bis zur vollständigen Bezahlung zurückzuhalten bzw. die Bearbeitung sämtlicher Aufträge des
AG sofort einzustellen und entsprechend abzurechnen. Zudem hat RMV gemäß § 456 UGB Anspruch auf
Verzugszinsen in Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz.

5. Fristen und Lieferung. (5.1) Vereinbarte Produktions- und Lieferfristen sind grundsätzlich freibleibend,
sofern sie nicht ausdrücklich als Fixtermine von RMV schriftlich zugesagt wurden. Die Nichteinhaltung der
vorgegebenen Abgabetermine für Druckunterlagen sowie die Anlieferung mangelhafter Druckunterlagen durch
den AG kann eine Verschiebung der vereinbarten Termine nach Maßgabe der Produktionsmöglichkeiten sowie
einen an den AG zu verrechnenden Mehraufwand zur Folge haben. (5.2) Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger
unvorhersehbarer, außergewöhnlicher oder unverschuldeter Umstände verlängern sich die Produktions- und
Lieferfristen in angemessenem Umfang. (5.3) Befindet sich RMV mit der Erbringung ihrer Leistungen im
Verzug, so kann der AG schriftlich unter Setzung einer angemessenen Nachfrist von zumindest zwei Wochen
vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf jenen Leistungsteil, mit dem sich RMV in
Verzug befindet. (5.4) Lieferungen erfolgen mangels gegenteiliger schriftlicher Vereinbarung ab Werk auf
Rechnung und Gefahr des AG. Dabei werden Transportversicherungen nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf 
Kosten des AG abgeschlossen. Die Gefahr geht auf den AG über, sobald die Ware an den Transporteur übergeben
wurde. Wird der Versand durch den AG verzögert oder ist Abholung ab Werk durch den AG vereinbart, so geht
die Gefahr bereits mit Meldung der Abhol- bzw. Versandbereitschaft auf den AG über. (5.5) Mehr- und






